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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Belakowitsch und weitere Abgeordnete haben am 

12. November 2020 unter der Nr. 4133/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Covid-19 Erkrankungen in den Reihen der Polizei“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zur Frage 1 

• Wie viele Polizeibeamte waren in den Monaten März bis September 2020 im 

öffentlichen Raum eingesetzt? (aufgeschlüsselt nach Monaten und Bundesländer) 

Der nachstehenden Auflistung sind die Werte der Vollbeschäftigungsäquivalente (VBÄ) 

von Exekutivbediensteten der Landespolizeidirektionen zu entnehmen, welche in den 

Monaten März bis September 2020 im öffentlichen Raum zur Verfügung standen, wobei 

folgende Organisationseinheiten Berücksichtigung finden: 

Landesverkehrsabteilung (inkl. Autobahnpolizeiinspektionen), Landeskriminalamt (inkl. 

Außenstellen), Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, 

Polizeidiensthundeinspektionen, Bezirkspolizeikommanden, Stadtpolizeikommanden, 

Polizeiinspektionen sowie Polizeiinspektionen für fremden- und grenzpolizeiliche 
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Maßnahmen. Die Landespolizeidirektion Wien beinhaltet zusätzlich die 

Bereitschaftseinheit und die Einsatzeinheit WEGA.  

* Etwaige Abweichungen der Summen im Nachkommabereich sind auf Rundungs-

differenzen zurückzuführen.  

 

Zur Frage 2 

• Wie viele dieser Beamten haben sich nachweislich mit dem SARS-CoV-2 infiziert? 

(aufgeschlüsselt nach Monaten und Bundesländer) 

Die Anzahl der im Bereich der Landespolizeidirektionen im angefragten Zeitraum März bis 

September 2020 mit SARS-CoV-2 infizierten Bediensteten der Sicherheitsexekutive und 

der Sicherheitsverwaltung ist nachstehender Tabelle zu entnehmen. Nach Verwendungs-

gruppen getrennte Statistiken werden nicht geführt, eine Auswertung der 

Exekutivbediensteten allein ist nicht möglich. Die Aufzeichnungen beginnen mit dem 23. 

März 2020 und enthalten alle im Vormonat erkrankten Bediensteten kumuliert zum 

jeweiligen 1. des Folgemonats, wodurch eine Doppelerfassung vermieden werden sollte. 

 

 

Vollbeschäftigungsäquivalente bei Exekutivbediensteten der Landespolizeidirektionen 

LPD/Stichtag 1. März 1. April 1.Mai 1. Juni 1. Juli 1. August 1. Sept. 

LPD Bgld 1.273,76 1.255,14 1.259,04 1.254,29 1.251,79 1.247,91 1.247,71 

LPD Ktn 1.571,86 1.565,36 1.548,48 1.569,98 1.545,58 1.532,01 1.554,28 

LPD NÖ 4.039,63 4.018,63 4.002,53 4.069,53 4.037,08 4.023,08 4.025,10 

LPD OÖ 2.970,60 2.898,75 2.900,03 2.935,38 2.896,33 2.885,00 2.917,93 

LPD Sbg 1.307,20 1.294,25 1.284,15 1.295,45 1.293,90 1.290,38 1.325,05 

LPD Stmk 2.864,15 2.850,43 2.854,55 2.921,28 2.897,73 2.888,93 2.898,50 

LPD Tir 1.717,03 1.702,35 1.709,58 1.750,10 1.732,30 1.721,95 1.746,28 

LPD Vlbg 739,00 733,00 727,55 719,25 736,85 730,35 721,50 

LPD Wien 5.494,93 5.403,75 5.387,15 5.444,23 5.410,63 5.366,85 5.457,10 

Summe * 21.978,14 21.721,64 21.673,04 21.959,47 21.802,17 21.686,44 21.893,44 
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Aktuell am Stichtag mit SARS-CoV-2 infizierte Bedienstete der Landespolizeidirektionen 

Stichtag 23.März* 1. April 1. Mai 1. Juni 1. Juli 1. Aug. 1. Sept. 1. Okt. 

LPD Bgld 1 4 6 6 6 6 6 8 

LPD Ktn 3 1 5 5 5 5 5 8 

LPD NÖ 16 40 52 52 52 54 54 64 

LPD OÖ 2 4 7 7 7 9 10 15 

LPD Sbg 2 4 5 5 5 12 12 20 

LPD Stmk 2 11 17 17 17 18 18 27 

LPD Tir 12 32 37 37 37 37 37 39 

LPD Vlbg 2 2 2 2 2 2 2 5 

LPD Wien 5 10 24 26 26 30 32 70 

Summe 45 108 155 157 157 173 176 256 

* Beginn der Aufzeichnungen 

 

 

Zu den Fragen 3 und 4: 

• Wie viele dieser infizierten Beamten mussten im Krankenhaus behandelt werden? 

(aufgeschlüsselt nach Monaten und Bundesländer) 

• Wie viele dieser infizierten Beamten mussten intensivmedizinisch versorgt werden? 

(aufgeschlüsselt nach Monaten und Bundesländer) 

Derartige anfragespezifische Statistiken liegen nicht vor. Es besteht auch keine 

entsprechende gesetzliche Meldeverpflichtung der Bediensteten an den Dienstgeber.  

Zu den Fragen 5 bis 10: 

• Wer hat die einheitlichen Mund-Nasen-Schutz-Masken der Exekutive hergestellt? 

• Wie viele der Polizei-Mund-Nasen-Schutz-Masken wurden angekauft? 

• Wie hoch waren die Gesamtkosten für diese Mund-Nasen-Schutz-Masken? 

• Gab es eine Ausschreibung? 

• Wenn nein, warum nicht? 

• Wenn ja, wie viele Anbote wurden gelegt und wie hoch waren diese? 
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Ein einheitlicher Mund-Nasen-Schutz mit Polizeidesign wurde bis zum Stichtag der 

Anfragestellung nur von der Landespolizeidirektion Wien aus Anlass des Begräbnisses 

eines ehemaligen Polizeipräsidenten im Ausmaß von 80 Stück beschafft. Bei dieser 

Beschaffung handelte es sich um eine Direktvergabe (gemäß § 46 Absatz 2 in Verbindung 

mit § 31 Absatz 11 Bundesvergabegesetz idgF). Die Kosten betrugen EUR 864,- (inkl. 20% 

Mehrwertsteuer). Hergestellt wurden diese Masken durch die Firma A-Z Besticker, 

Thaliastraße 159, 1160 Wien.  

 

Karl Nehammer, MSc 
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